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Das Fürstentum Liechtenstein ver-
fügt im internationalen Vergleich
über einen hohen Wohlstand. Mit
rund 100’000 Franken liegt das Pro-
Kopf-Einkommen deutlich über al-
len andern europäischen Ländern,
der Staat verfügt über ansehnliche
Reserven und die Arbeitslosenquote
liegt unter 3 Prozent.

Die Wirtschaft ist – entgegen
anderslautenden Vermutungen –
sehr breit diversifiziert. Eine hoch
spezialisierte Industrie agiert welt-
weit und exportiert 98 Prozent ihrer
Produkte. Mehrere liechtensteini-
sche Unternehmen sind Marktführer
in ihrem Spezialgebiet. In Liechten-
steins Industrie erarbeiten knapp 45
Prozent der Beschäftigten rund 40
Prozent der Bruttowertschöpfung
des Landes.

Bedeutung des Finanzsektors
Auch der Finanzsektor leistet einen
wichtigen Beitrag zum Wohlstand:
Zwar beschäftigt er lediglich 15 Pro-

zent aller Arbeitnehmer, doch er-
bringt er knapp 30 Prozent der Wert-
schöpfung und finanziert darüber
hinaus rund 40 Prozent des Staats-
haushalts. Rechnet man auch die
vom Finanzplatz abhängigen Bran-
chen, wie das Bauwesen, die Gastro-
nomie und die verschiedenen Zulie-

ferer dazu, wird die vom Finanzplatz
abhängige Steuerleistung deutlich
höher.

Angesichts dieser Wirtschafts-
und Ertragsstruktur ist es klar, dass
der Staat alles daran setzt, die
Grundlagen des Wohlstands zu
erhalten und durch nachhaltiges
Wachstum zu sichern.

Liechtenstein in Europa integriert
Seit 1995 ist Liechtenstein Mitglied
des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR), zu dem auch sämtliche EU-
Staaten sowie Norwegen und Island
gehören. Aufgrund der Verpflichtun-
gen aus dieser Mitgliedschaft hat

Das Fürstentum Liechtenstein hat in den letzten Jahren gezielt daran gear-
beitet, seinen Finanzplatz in das europäische Regulierungsumfeld einzu-
binden. Als zwar kleiner, aber breit diversifizierter und international ver-
netzter Wirtschaftsstandort erfüllt Liechtenstein heute insbesondere in der
Rechtsanwendung und in der Aufsicht über den Finanzplatz internationale
Standards. Durch die bisherigen und künftigen Bemühungen soll die
Zukunft dieses für die liechtensteinische Volkswirtschaft wichtigen Wirt-
schaftszweiges langfristig abgesichert werden. 

Liechtenstein bleibt ein attraktiver Finanzplatz
Gesetzesanpassungen und internationale Abkommen sollen Zukunft sichern

Mit FUTURO in die Zukunft
Unter dem Namen Futuro hat das Fürstentum Liechtenstein eine Vision für
die Zukunft des Finanzplatzes erarbeitet, die nicht nur die Bedürfnisse der
Finanzbranche berücksichtigt, sondern von einer gesamtwirtschaftlichen
Betrachtung ausgeht. Ziel ist die langfristige Sicherung eines nachhaltigen
Wachstums. 
Die Vision basiert auf den traditionellen Stärken des Finanzplatzes und
setzt den Fokus auf das Private Wealth Management. Man will stärker als
bisher die Chancen aus der Zugehörigkeit zum Europäischen Wirtschafts-
raum (EWR) und zum Schweizer Wirtschaftsraum nutzen.
Darüber hinaus fordert die Vision die Schaffung eines einzigartigen recht-
lichen Umfelds, die Befolgung höchster internationaler Standards bei der
Rechtsanwendung, den Aufbau eines Pools von erstklassigen Spezialisten
sowie eine professionelle internationale Vermarktung des Standorts Liech-
tenstein.
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Liechtenstein seither rund 5000 EU-
Richtlinien übernommen und in
nationale Gesetze überführt.

Ein grosser Teil dieser Gesetze
betrifft die Stärkung und Moderni-
sierung des Finanzplatzes. So wurde
zur Bekämpfung der Geldwäsche
eine Financial Intelligence Unit (FIU)
geschaffen und der gesamte Finanz-
sektor einer unabhängigen Finanz-
marktaufsicht (FMA) unterstellt.

Weitere Schwerpunkte waren un-
ter anderem eine Totalrevision des
Rechtshilfegesetzes und eine Ver-
schärfung des Sorgfaltspflichtgeset-
zes, der Erlass eines Gesetzes für
Investmentunternehmen sowie die
Übernahme der EU-Finanzmarkt-
richtlinie (MiFID), die einen einheit-
lichen Rechtsrahmen für die Erbrin-
gung von Wertpapierdienstleistun-
gen und Anlagetätigkeiten bietet.

Internationale Zusammenarbeit 
Gleichzeitig wurde die internatio-
nale Zusammenarbeit durch den
Abschluss verschiedener Abkom-
men gestärkt:
• Im Jahr 2002 wurde zwischen
dem Fürstentum Liechtenstein und
den Vereinigten Staaten ein Rechts-
hilfeabkommen abgeschlossen, das
dem Schutz der internationalen
Finanzmärkte vor Terror, organisier-
tem Verbrechen und Wirtschaftskri-
minalität dient.
• Im Jahr 2005 trat ein Abkommen
zwischen Liechtenstein und der EU
betreffend die Zinsbesteuerung in
Kraft. Seither erhebt Liechtenstein
auf Zinszahlungen an Personen mit
Wohnsitz in einem EU-Land einen
Steuerrückbehalt, der zu 75 Prozent
ans jeweilige Wohnsitzland fliesst.
• Ebenso hat Liechtenstein mit der
EU ein Abkommen über seine Betei-
ligung an den Schengen/Dublin-
Vereinbarungen ausgehandelt. Die
Inkraftsetzung steht bevor.

IWF lobt Liechtenstein
Die Bemühungen Liechtensteins,
seine nationalen Gesetze an hohe
internationale Standards anzupas-
sen – viele sind die höchsten inner-
halb der EU! – und die internationale
Kooperation im Finanzsektor zu
stärken, sind nicht unbeachtet
geblieben. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) hat in den Jahren
2002 und 2007 in Liechtenstein
Assessments über die Qualität des

Finanzplatzes durchgeführt und
dem Land ein hervorragendes Zeug-
nis ausgestellt.

Auswirkungen des EWR-Beitritts
Der Beitritt zum Europäischen Wirt-
schaftsraum hat dem Finanzsektor
neue Möglichkeiten eröffnet:
• Dank der Einheitslizenz für Ban-
ken können sich EWR-Banken in
Liechtenstein ansiedeln und liech-
tensteinische Banken Niederlassun-
gen im EWR errichten. Heute sind in
Liechtenstein 16 Banken tätig, die ein
Kundenvermögen von über 200 Mil-
liarden Franken betreuen.
• Durch den EWR wurde auch der
Aufbau eines Versicherungsstand-
orts möglich. Ein 1996 erlassenes
Versicherungsaufsichtsgesetz schuf
vorteilhafte Rahmenbedingungen
für Lebens-, Schadens- und Rückver-
sicherungsunternehmen. Heute sind
in Liechtenstein 37 Versicherungsge-
sellschaften mit einem Prämienvolu-
men von knapp 7 Milliarden Franken
tätig; 96 Prozent davon entfallen auf
Lebensversicherungen.
• Auch als Fondsstandort hat die

IMPRESSUM
Herausgeber:
ArComm Treuhand Anstalt

Verantwortlich für den Inhalt:
Dr. iur. et lic. oec. HSG Norbert Seeger

Anschrift:
Postfach 1618, FL-9490 Vaduz
Am Schrägen Weg 14
Telefon +423  232 08 08
Telefax +423  232 06 30
E-mail: admin@seeger.li
Homepage: www.seeger.li

Der Titel F.L. TRENDING ist markenrechtlich
geschützt. Der in diesem Informationsbrief
veröffentlichte Beitrag erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit und ist ur-
heberrechtlich geschützt. Nachdruck ist
nur mit schriftlicher Genehmigung des Her-
ausgebers gestattet. © 2008

Seit 1995 hat Liechtenstein rund 5000 EU-Richtlinien
in nationale Gesetze überführt.

F.L. Trending im Internet

Besuchen Sie unsere Home-
page unter www.seeger.li. Hier
finden Sie auch alle bisherigen
Ausgaben von F.L. Trending zum
Herunterladen.
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TRENDINGF.L. Liechtenstein bietet allen Staaten eine umfassende Kooperation an,
die an einer fairen und konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind.

Bedeutung Liechtensteins zugenom-
men. 2007 boten 303 inländische und
246 ausländische Fonds ihre Pro-
dukte an; sie verwalteten ein Kun-
denvermögen von 30 Milliarden
Franken.
• Schliesslich hat auch die Schaf-
fung eines Vermögensverwaltungs-
gesetzes neue Möglichkeiten eröff-
net. 2007 waren in Liechtenstein 90
Gesellschaften mit einem betreuten
Kundenvermögen von über 21 Milli-
arden Franken tätig.

Reform des Finanzplatzes
geht weiter
Liechtenstein hat im Jahr 2000 die
Reform seiner Finanzdienstleis-
tungsbranche in Angriff genommen.
Seither wurden zahlreiche Gesetzes-
vorhaben realisiert und wichtige
internationale Abkommen geschlos-
sen, welche die Position Liechten-
steins gestärkt und seine Reputation
als Finanzplatz gefestigt haben. Der
Reformprozess geht aber weiter:
• Ein wichtiges Element der Reform
bildet ein kürzlich verabschiedetes
neues Stiftungsrecht, in dem die
Rechte und Pflichten des Stifters und
der Begünstigten neu geregelt und
Stiftungen einer neu geschaffenen
Stiftungsaufsicht unterstellt wurden.
• Ein zweiter Schwerpunkt ist die
Revision des Steuergesetzes, mit
dem die Attraktivität Liechtensteins
als Wirtschafts- und Finanzstandort
untermauert und langfristig gesi-
chert werden soll. Es knüpft an die

bisherige Tradition eines günstigen
und wettbewerbsfähigen Steuersy-
stems an, wird aber auch die rechtli-
chen Verpflichtungen aus der EWR-
Mitgliedschaft berücksichtigen.

• Drittes Element ist schliesslich
das in seiner Substanz bereits ausge-
handelte Betrugsabkommen mit der
Europäischen Union. Der im Ab-
kommen definierte Betrugsbegriff

Kooperation in Steuerfragen
«Mit dem Abschluss des Betrugsabkommens würden wir uns im Bereich
der Kooperation in Steuerfragen auf den gemeinsamen europäischen
Nenner begeben. Wir haben unseren Beitrag für den bisherigen Ver-
handlungserfolg geleistet. (…) Angesichts des internationalen Trends hin
zu einer verstärkten Zusammenarbeit in Steuerfragen und der bereits in
den letzten Monaten gemachten Kooperationsangebote ist die Zeit
gekommen, unser System der Rechts- und Amtshilfe im Bereich der Steu-
ern auf eine neue Grundlage zu stellen. Wir sollten in Zukunft all jenen
Staaten eine umfassende Kooperation anbieten, die bereit sind, mit uns
sinnvolle Lösungen für die gewachsenen Kundenbeziehungen zu finden
und an einer fairen und konstruktiven Zusammenarbeit für die Zukunft
interessiert sind.»
S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein in seiner Ansprache zum Staatsfeiertag am 15.
August 2008

«Die Politik der Liechtensteinischen Regierung war und ist es, Liechtenstein
schrittweise in ein internationales Regelwerk einzubinden, um damit einer-
seits unsere Souveränität als Mitglied des Europarates, der Vereinten
Nationen, der Welthandelsorganisation und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes (EWR) abzusichern und damit andererseits der liechten-
steinischen Wirtschaft den Zugang zu internationalen Märkten zu ermög-
lichen. (…) Bei der Kooperation zur Ahndung von Delikten, die indirekte
Steuern, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer, betreffen, hat Liechtenstein
bereits mit dem im Februar unterzeichneten Beitrittsabkommen zum
Schengenraum den europäischen Standard übernommen. (…) Für die
direkten Steuern, also zum Beispiel die Einkommenssteuer, bedeutet das
im Juni dieses Jahres in der Substanz verhandelte [Betrugs-]Abkommen
vollumfängliche Rechts- und Amtshilfe in Fällen von Steuerbetrug und
ähnlichen Delikten.»
Regierungschef Otmar Hasler und Regierungschef-Stellvertreter Klaus Tschütscher in einem
Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vom 9. August 2008



Unsere Dienstleistungen
■■ Internationale Finanz-, Steuer- und Wirtschaftsberatung
■■ Gründung, Domizilierung und Verwaltung liechtensteini- 

scher und ausländischer Gesellschaften
■■ Beratung bei Vertragsgestaltung und Abwicklung interna- 

tionaler Handels- und Finanzgeschäfte
■■ Anwaltschaftliche Vertretung in Straf-, Verwaltungs- und 

Zivilsachen
■■ Vermögensberatung und Vermögensverwaltung
■■ Treuhänderschaften und Treuhandfunktionen
■■ Family Office Services
■■ Führung von Buchhaltungen und Übernahme von

Revisionsstellenmandaten
■■ Marken-, Lizenz- und Patentangelegenheiten
■■ Erstellen von Gutachten
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deckt grundsätzlich alle Delikte im
Zusammenhang mit indirekten Steu-
ern ab.

Starker Schutz der Privatsphäre
Weiterhin unbestritten ist der Schutz
der Privatsphäre und des Eigentums.
Liechtensteins Wirtschaftssystem
bietet Anreize zur privaten Leis-
tungserbringung und überbindet
dem Individuum und den Unterneh-
men grosse Verantwortung für das
Funktionieren von Gesellschaft und
Wirtschaft. Daraus ergibt sich ein
weitgehender Schutz der Privat-
sphäre – zu der auch das Bankkun-
dengheimnis gehört.

Der Schutz der Privatsphäre und des Eigentums
ist in Liechtenstein weiterhin unbestritten.

F.L.TRENDS

In einer im Auftrag der Regierung des Fürs-
tentums Liechtenstein erstellten Studie
wurde die wirtschaftliche Entwicklung seit
dem Jahr 2000 analysiert. Die Hauptergeb-
nisse der Studie besagen Folgendes:
• Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stag-
nierte in den Jahren 2001 und 2002 und war
2003 und 2004 sogar leicht rückläufig. Erst
das Jahr 2005 brachte eine Erholung.
• Das Volkseinkommen hat sich zwischen
2000 und 2005 um 6 Prozent reduziert. Der
Hauptgrund liegt vor allem im markanten
Rückgang der Vermögenszuflüsse aus dem

Ausland sowie im Anstieg der Löhne der
Zupendler, durch die Vermögen abfliesst.
Betrachtet man das Vermögen der Haushalte
ohne diese Einflüsse, ist ein Zuwachs von 14
Prozent zu verzeichnen.
• Das Beschäftigungswachstum in der
liechtensteinischen Wirtschaft hält an; zwi-
schen 2000 und 2006 stieg die Zahl der
Arbeitsplätze um 13 Prozent.
• Der Exportüberschuss beträgt zurzeit
42’000 CHF pro Kopf der Bevölkerung; zwi-
schen 2000 und 2007 konnten die Exporte
um 37 Prozent gesteigert werden.
• Mit einem Nettovermögen von 60’000
CHF pro Kopf befinden sich die öffentlichen
Haushalte in einer komfortablen Situation.

*
Am 29. Oktober 2008 wurde zwischen Liech-
tenstein und den USA ein neues Abkommen
über den Austausch von Steuerinformatio-
nen paraphiert. Es gewährleistet ab dem
Steuerjahr 2009 einen Informationsaus-
tausch bei einem nach US-Recht begründe-
ten Verdacht auf Steuerdelikte von US-Steu-
erpflichtigen mit Vermögenswerten in Liech-
tenstein. Es handelt sich nicht um einen
automatischen Informationsaustausch, son-
dern um einen Austausch nach genau defi-
nierten Kriterien.

*
Zur Verstärkung der wirtschaftlichen und
kulturellen Präsenz in Deutschland hat das
Fürstentum Liechtenstein zusätzlich zur
Botschaft in Berlin zwei Honorarkonsulate
errichtet. Das erste wurde am 17. Oktober in
Frankfurt am Main eröffnet, die Eröffnung
des zweiten in München erfolgte am 6.
November 2008.




